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25. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung der Stadt Hückeswagen vom 16.12.1985 

 

§ 1 

 

§ 9 – Gebühren- und Abgabenmaßstab und –satz 

 

Abs. 6 erhält folgende neue Fassung: 

 

(6) Die Benutzungsgebühr nach § 8 Abs. 1 dieser Satzung beträgt für die Kanalbenutzer bei 

einem Anschluss für Schmutz- und Niederschlagswasser je cbm Abwasser 4,60 €. 

 

Bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser werden 66 2/3 v.H. der festgesetzten Gebühr 

nach Satz 1 erhoben; bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 33 1/3 v.H. 

der Gebühr nach Satz 1 erhoben. 

 

Abs. 7 – Satz 2 – erhält folgende neue Fassung: 

 

Die anrechnungsfähigen Verbandslasten werden auf 1,24 €/cbm festgesetzt. 

 

Abs. 9 erhält folgende neue Fassung: 

 

(9) Die Kleineinleiterabgabe wird auf 0,50 €/cbm festgesetzt. 

 

Abs. 10 - Satz 4 – erhält folgende neue Fassung: 

 

Die Abwassergebühr wird festgesetzt 

 

a) bei vollbiologischen Kleinkläranlagen (Tropfkörper- und gleichwertige Anlagen) auf  

     1,30 €/cbm 
b) bei allen übrigen Kleinkläranlagen auf 1,80 € /cbm. 

 

Abs. 11 – Satz 4 – erhält folgende neue Fassung: 

 

Die Gebühr nach § 8 Abs. 1 dieser Satzung wird auf 2,00 €/cbm festgesetzt. 

 

Abs. 12 – Satz 4 – erhält folgende neue Fassung: 

 

Die Gebühr nach § 8 Abs. 4 wird festgesetzt 

 

a)  bei abflusslosen Gruben auf     9,18 €/cbm Grubeninhalt 

c) bei vollbiologischen Kleinkläranlagen 

     (Tropfkörper- und gleichwertigen Anlagen) auf   9,18 €/cbm Grubeninhalt 

d)  bei allen übrigen Kleinkläranlagen auf    9,18 €/cbm Grubeninhalt 

 

§ 2 

 

Dieser 25. Nachtrag  tritt zum 01.01.2006 in Kraft. 


